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Wenn man, wie es ja der point d'honneur eines „Rezenfenten"
fordert, beim Inhalt diefes Buches mit Kritik einfetzen wollte, fo könnten
für mein Urteil nur zwei Punkte wefentlich in Betracht kommen.
Einmal: Sollte nicht die Unterfcheidung zwifchen Fafchismus und Nazismus
entfchiedener durchgeführt werden? Es ill begreiflich, daß des Italieners
Aufmerkfamkeit ftärker durch den Fafchismus gefeffelt wird, aber
ergibt die Vergottung des Volkes (oder der Raffe) nicht doch eine andersartige

Erfcheinung als die des Staates? Sodann: Ich habe bemerkt, daß
die Analyfe bis zu den letzten Elementen vordringe. Aber da wäre
vielleicht doch die Frage aufzuwerfen, ob fie nicht beim allerletzten Halt
mache, es höchftens noch andeutend: beim Element des Religions-Er-
fatzes. Wahrfcheinlich tut der Verfaffer das mit Abficht. Auch
verfpricht er uns ja am Schluffe eine Fortfetzung. Und wer weiß: Vielleicht
erfcheint inzwifchen eine direkte Fortfetzung von „Brot und Wein".

Jedenfalls bleibt „Die Schule der Diktatoren" eines der klaffifchen
Werke über den Fafchismus. Nur die Betäubung unferer Tage hat
verhindern können, daß es fofort großes Auffehen erregt hat. Doch fchadet
das wohl dem Buche nicht. Es gilt wohl ein wenig auch davon die Wahrheit:

Quod cito fit, cito perit.1) Leonhard Ragaz.

Der Untergang der Schweiz.

Motta hat nun seinen bisherigen Taten, die den politischen
und moralischen Untergang dessen bedeuten, was wir bisher als
Schweiz kannten und liebten, eine neue, kulminierende hinzugefügt :

er hat, noch bevor Frankreich und England Beschlüsse gefasst, von
seinem wilden Hasse des republikanischen Spanien und, wie man
annimmt, von gewissen Interessen unserer Grossfinanz getrieben,
als Erster nach Irland (wo ein Pfaffenknecht und Halbfaschist
herrscht) in der Regierung Francos eines der furchtbarsten
Verbrechen gegen ein Volk, welche die Geschichte kennt, de jure
anerkannt und die Regierung der noch kämpfenden und keineswegs
endgültig besiegten Republik aus ihrer Gesandtschaft in Bern
verjagt. Er hat das getan, ohne auch nur die Kommission für die
auswärtige Politik oder gar die Bundesversammlung zu befragen. Es gibt
kein Wort, das zu stark wäre, um eine solche Tat zu charakterisieren.
Nicht einmal Hitler oder Mussolini hätten einen Akt von solcher
Wichtigkeit ohne vorherige Begrüssung der massgebenden
politischen Organisationen gewagt. Das Schicksal der Schweiz, die man
für ein Muster der Demokratie gehalten, liegt in der Hand eines
kleinen, blinden Parteimannes. Es ist ein Hohn, wenn ein solcher
noch von Neutralität redet oder gar die Presse im Namen der Neu-

J) Rafch vergeht, was rafch entfteht.
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tralität kontrolliert. Und eine tragische Illusion wird vollends jede
Verteidigung einer Schweiz, die politisch und moralisch
preisgegeben ist. Aller Stolz und alle Ehre der Schweiz sind dahin!

Mottas Innen- und Aussenpolitik sind der sichere Tod der Schweiz.
Wer die Schweiz retten will, der sorge dafür, dass es damit ein Ende
hat. Und zwar rasch. Denn es ist Gefahr im Verzug. Es ist Eile nötig!

17. Februar 1939. Leonhard Ragaz.

Nachtrag. Wie ftark uns die Schweiz (chon abhanden gekommen ift, beweift
die Tatfache, daß einer Proteftverfammlung gegen die Motta-Politik, welche in Zürich

unter der Löfung: „Verrat an Spanien — Verrat an der Schweiz, gegen die
Außenpolitik des Bundesrates" veranftaltet werden follte, verboten wurde, durch
Flugblätter und Plakate einzuladen, und daß das „Tagblatt", das landesverräte-
rifchen Fronteninferaten offen ift, ein Inferat nicht aufnahm. Die Verfammlung
hat dennoch ftattgefunden und ill, trotz der mangelnden Publizität, fehr gut
befucht gewefen und ftimmungsvoll verlaufen. Noch fteht nicht die Schweiz
hinter Motta.

Die Verfammlung hat folgende Refolutionen gefaßt:

/. Refolution.

Die von 18 Organifationen verfchiedener konfeffioneller und politifcher
Einftellung ins Volkshaus Zürich 4 eingeladene Volksverlammlung vom 17. Februar
1939 ftellt feft:

daß die Schweiz, die ältefte Demokratie, als erfter von allen demokratifchen
Staaten Europas die Diktatur Francos de jure anerkannt hat;

daß diefer neuefte Schritt unferer Außenpolitik der noch unbefiegten fpanifchen

Republik gegenüber einen Bruch des Völkerrechtes bedeutet und im Widerfpruch

fteht mit der fchweizerifchen Neutralität;
daß die de-jure-Anerkennung Franco-Spaniens eine weitere fchwerwiegende

Konzeffion an die Gewaltpolitik der Diktaturftaaten bildet und daher die
Exiftenz der Schweiz als Kleindaat, der Sich nur auf das Recht dützen kann, aufs
äußerde gefährdet;

daß die wirtfchaftlichen Argumente, mit denen die Anerkennung Francos
begründet wird und denen auf jeden Fall die Erwägungen moralilcher und rechtlicher

Natur vorgehen Sollten, nicht überzeugend find.
Die Verfammlung proteftiert daher auf das entfchiedenfte gegen die de-jure-

Anerkennung Franco-Spaniens durch den Schweizerifchen Bundesrat und
versichert die fpanifche Republik ihrer brüderlichen Sympathie und unverbrüchlichen
Treue.

IL Refolution.

Die zur Proteftkundgebung gegen die Außenpolitik des Bundesrates am
17. Februar 1939 im Volkshaus Zürich erfchienenen Schweizer und Schweizerinnen
ftellen mit Empörung feft, daß die öffentliche Ankündigung diefer Verfammlung
durch polizeiliche1) Zenfur- und Verbotmaßnahmen auf das fchwerfte beeinträchtigt

worden ift.
Sie erheben mit aller Entlchiedenheit Proteft gegen diefen Einbruch in die

verfaffungsmäßige Verfammlungsfreiheit und geloben, trotz alledem den Kampf
für Recht, Freiheit und Würde der Schweiz mit verdoppelter Energie weiterzuführen.

x) von dem „demokratifchen" Regierungsrat Briner beftätigte. D. Red.
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